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047 Zweihundertsechsundzwanzigste Satzung über die  
 Festlegungen gemäß § 8 der Satzung der Stadt  
 Köln vom 28. Februar 2005 über die Erhebung von  
 Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für  
 straßenbauliche Maßnahmen  
 vom 29. November 2012

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 15.11.2012 
aufgrund der §§ 2 und 8 Absatz 1 Satz 2 des Kommunalab-
gabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 
21. Oktober 1969 (GV NRW 1969, S. 712/SGV NRW 610) 
in Verbindung mit §§ 7 und 77 Absatz 1 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW 1994, S. 666/
SGV NRW 2023) und § 8 der Satzung der Stadt Köln über die 
Erhebung von Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW 
für straßenbauliche Maßnahmen vom 28.02.2005 (ABI. Stadt 
Köln 2005, S. 116, 2010, S. 450) - jeweils in der bei Erlass die-
ser Satzung geltenden Fassung - diese Satzung beschlossen:

§ 1

Für die in den nachstehend aufgeführten Straßen vorgese-
henen straßenbaulichen Maßnahmen werden gemäß § 8 der 
Satzung der Stadt Köln über die Erhebung von Beiträgen nach 
§ 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für straßenbauliche Maßnah-
men vom 28.02.2005 folgende Festlegungen getroffen:

1. Augustastraße  (Stadtbezirk 9)
 in dem Straßenabschnitt
 von  Graf-Adolf-Straße
 bis  Vincenzstraße
 Anliegerstraße gemäß § 3 Absatz 2 Ziffer 1
 Erneuerung der Straßenbeleuchtung mit Ausnahme einer 

Leuchte durch Aufstellen neuer Straßenleuchten.

2. Buchheimer Straße  (Stadtbezirk 9)
 in dem Straßenabschnitt
 von  Mülheimer Freiheit
 bis  Adamsstraße
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100 Einladung 29. Sitzung des Rates am Donnerstag, 
dem 18.05.2017 – 15:30 Uhr Ratssaal

Tagesordnung

I. Öffentlicher Teil

1 Anträge auf Durchführung einer aktuellen Stunde 
gemäß § 5 der Geschäftsordnung des Rates und der 
Bezirksvertretungen

2 Annahme von Schenkungen/Vermächtnissen/Erb-
schaften

2.1 Schenkung einer Elfenbeinskulptur an das Museum 
Schnütgen

2.2 Schenkung einer vergleichenden Analyse zu Organisa-
tion und Arbeitsweise der kommunalen Wirtschaftsför-
derung in den zehn größten Städten

3 Anträge des Rates/Vorschläge und Anregungen der 
Bezirksvertretungen

3.1 Anträge gemäß § 3 der Geschäftsordnung des Rates 
und der Bezirksvertretungen

3.1.1 Antrag der SPD-Fraktion, der CDU-Fraktion, der Frakti-
on Bündnis 90/Die Grünen, der Fraktion Die Linke., der 
FDP-Fraktion, der Gruppe Piraten und der Gruppe GUT 
betreffend „Aufhebung der Ausreisesperre für Dr. Sharo 
Ibrahim Garip – Solidarität mit den Demokraten in der 
Türkei“

3.1.2 Antrag der SPD-Fraktion betreffend „Manifest des Vee-
delsplatzes – Leitlinien für die Gestaltung und Nutzung 
von Veedelsplätzen entwickeln!“

3.1.3 Antrag der SPD-Fraktion betreffend „Konsequente 
Umsetzung des neuen Glücksspielrechts 

 Illegale Wettbüros endlich schließen“
3.2 Vorschläge und Anregungen der Bezirksvertretungen 

gemäß § 37 Absatz 5 der Gemeindeordnung des Lan-
des Nordrhein-Westfalen

4 Anfragen gemäß § 4 der Geschäftsordnung des Ra-
tes und der Bezirksvertretungen

4.1 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend „Kosten der Ein-
sätze Silversternacht 2015/2016 und 2016/2017 und 
Karnevalswoche 2016/2017“

4.2 Anfrage der Fraktion Die Linke. betreffend „Kostenstei-
gerungen bei Großprojekten“

4.3 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend „Rechtsberatung 
OB Reker“

4.4 Anfrage der CDU-Fraktion, der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen und der FDP-Fraktion betreffend „Unterhaltung 
und Pflege des öffentlichen Raums aus einer Hand“

4.5 Anfrage der Gruppe Piraten betreffend „Hate-Speech, 
Mobbing und Hasskriminalität in Köln“

4.6 Anfrage der CDU-Fraktion und der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen betreffend „Rheinboulevard – verkommt 
Kölns Flaniermeile zum Krawall-Brennpunkt?“

4.7 Anfrage der Gruppe Piraten betreffend „Stärkeres Reiz-
gas und Schlagstöcke für das Ordnungsamt – alterna-
tivlos?“
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5	 Einwohner, Einwohnerinnen, Bürger und Bürgerin-
nen

5.1	 Anregungen und Beschwerden gemäß § 24 der Ge-
meindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen

5.2	 Einwohnerantrag gemäß § 25 der Gemeindeordnung 
des Landes Nordrhein-Westfalen

5.3	 Bürgerbegehren und Bürgerentscheid gemäß § 26 der 
Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen

5.4	 Anregungen und Stellungnahmen des Integrationsrates 
gemäß § 27 der Gemeindeordnung des Landes Nord-
rhein-Westfalen

6	 Ortsrecht
6.1	 Satzungen
6.2	 Gebühren-, Entgeltordnungen und ähnliches
6.2.1	 Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR (StEB) 
	 Erste Satzung zur Änderung der Satzung des Kommu-

nalunternehmens Stadtentwässerungsbetriebe Köln, 
AöR über die Erhebung von Gebühren für die Entwäs-
serung der Grundstücke und den Anschluss an die öf-
fentliche Abwasseranlage sowie für die Entsorgung von 
Schmutzwassergruben – Abwassergebührensatzung – 
vom 20.12.2016

6.2.2	 Änderung der „Entgelt- und Honorarordnung für den 
Museumsdienst Köln“

6.3	 Ordnungsbehördliche Verordnungen
6.3.1	 1. Verordnung zur Änderung der 1. Änderungsverord-

nung über das Offenhalten von Verkaufsstellen im Jahr 
2017

6.4	 Sonstige städtische Regelungen
7	 Unterrichtung des Rates gemäß § 82 Absatz 1 und 

§ 84 Absatz 1 Gemeindeordnung des Landes Nord-
rhein-Westfalen über die vom Kämmerer geneh-
migten Mehraufwendungen

8	 Überplanmäßige Aufwendungen
8.1	 Überplanmäßiger Mehrbedarf im Teilergebnisplan 0208 

– Personenstandswesen; Haushaltsjahr 2017
9	 Außerplanmäßige Aufwendungen
10	 Allgemeine Vorlagen
10.1	 Sanierungsgebiet ‚Umfeld Kulturzentrum am Neu-

markt‘, hier: Aufhebung der Sanierungssatzung
10.2	 Übertragung der hoheitlichen Aufgabe der Unterhal-

tung und Sanierung der Parkweiher auf die Stadtent-
wässerungsbetriebe Köln, AöR

10.3	 Fahrzeug- und Arbeitsmaschinenkonzept (II. Fort-
schreibung) 2017–2025 

	 Stadtgrün – Forst – Friedhof
10.4	 Baubeschluss für die Erneuerung von 6 Fahrtreppen-

anlagen an den Stadtbahnhaltestellen Friesenplatz und 
Hans-Böckler-Platz mit gleichzeitiger Freigabe von in-
vestiven Auszahlungsermächtigungen des Finanzpla-
nes des Hj. 2017 bei Finanzstelle 6903-1202-0-3000, 
Erneuerung Fahrtreppen

10.5	 Bedarfsfeststellungsbeschluss für die Erneuerung des 
Verkehrsleitsystems sowie Freigabe von investiven 
Auszahlungsermächtigungen – hier: Finanzstelle 6601-
1201-0-1057, Verkehrsleitsystem, Erneuerung

10.6	 Wirtschaftsplan der Bühnen der Stadt Köln für die 
Spielzeit 2017/18

10.7	 Planungsaufnahme zur Errichtung eines Erweiterungs-
baus für die Katholische Grundschule Gutnickstr. 37, 
50769 Köln

10.8	 Planungsaufnahme zur Errichtung einer 3-fach Turn-
halle sowie von 4 zusätzlichen Klassenräumen für das 
Herder – Gymnasium, Kattowitzer Str. 52, 51065 Köln 
Buchheim

10.9	 Schulrechtliche Errichtung des Gymnasiums Zusestra-
ße/Kölner Straße in Lövenich – Interimsstart am Stand-
ort Neue Sandkaul in Widdersdorf in angemieteten/er-
worbenen Räumlichkeiten der privaten Internationalen 
Friedensschule

10.10	 Nord-Süd Stadtbahn Köln, 1. Baustufe 
	 Haltestelle Rathaus 
	 Hier: Wiederaufbau des Roten Hauses und Verlänge-

rung des Aufzuges bis zur Bürgerstr.
10.11	 Wiedereinführung des kommunalen Vorkaufsrechtes
10.12	 Bericht über die öffentlichen Beteiligungen der Stadt 

Köln im Haushaltsjahr 2015 – Beteiligungsbericht 2015
10.13	 Familie-Ernst-Wendt-Stiftung 
	 hier: Wirtschaftsplan 2017
10.14	 Mitteilung über Kostenerhöhungen gem. § 24 Abs. 2 

GemHVO i. V. m. § 8 Ziffer 7 der Haushaltssatzung der 
Stadt Köln hier: Bonner Straße 478–482, 50968 Köln

10.15	 Verteilung der Mittel zur Förderung von Interkulturellen 
Zentren für das Jahr 2017

10.16	 Beschluss des Integrierten Handlungskonzeptes „Star-
ke Veedel – Starkes Köln“ für den Sozialraum „Mesche-
nich und Rondorf“

10.17	 Beschluss des Integrierten Handlungskonzeptes 
„Starke Veedel – Starkes Köln“ für die Sozialräume 
„Buchheim und Buchforst“ sowie „Mülheim-Nord und 
Keupstraße“ als Fortschreibung des Strukturförderpro-
gramms MÜLHEIM 2020

10.18	 Beschluss des Integrierten Handlungskonzeptes „Star-
ke Veedel – Starkes Köln“ für den Sozialraum „Blumen-
berg, Chorweiler und Seeberg-Nord“

10.19	 Vergabe der Mittel für Antirassismus-Training im Jahr 
2017

10.20	 Sanierung und Umbau des städtischen Gebäudes 
Rothenburger Str. 2, 51103 Köln-Vingst, zur Sicherstel-
lung der gesetzlichen Unterbringungsverpflichtung für 
Geflüchtete – Baubeschluss

10.21	 Fortsetzung des Projektes „museumsbus.koeln“
10.22	 Bedarfsfeststellungsbeschluss im Zuge des erhöhten 

Risikomanagements der Stadt Köln für die Silvester-
feiern in den Jahren 2017 bis 2020 und Vergabe der 
Leistungen

11	 Bauleitpläne – Änderung des Flächennutzungs
planes

12	 Bauleitpläne – Anregungen/Satzungen
13	 Bauleitpläne – Aufhebung von Bebauungs-/Durch-

führungs-/Fluchtlinienplänen
13.1	 Teilaufhebung des Bebauungsplans 6646 Sd 2/04 

(67464/04) 
	 – Satzungsbeschluss –
	 Arbeitstitel: Marienhospital in Köln-Altstadt/Nord
14	 Erlass von Veränderungssperren
14.1	 Satzung über eine Veränderungssperre für einen Teil-

bereich der Ortslage in Köln-Rodenkirchen 
	 Arbeitstitel: Industriestraße in Köln-Rodenkirchen
14.2	 Satzung über eine Veränderungssperre für einen Teil-

bereich der Ortslage in Köln-Bilderstöckchen 
	 Arbeitstitel: Osterather Straße/Liebigstraße in Köln-Bil-

derstöckchen
15	 Weitere bauleitplanungsrechtliche Sachen
16	 KAG-Satzungen – Erschließungsbeitragssatzungen
16.1	 259. Satzung über die Festlegungen gemäß § 8 der 

Satzung der Stadt Köln vom 28. Februar 2005 über die 
Erhebung von Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG 
NRW für straßenbauliche Maßnahmen

17	 Wahlen
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17.1	 Änderung der personellen Zusammensetzung der 
Kommunalen Gesundheitskonferenz

17.2	 Koelnmesse Ausstellungen GmbH 
	 hier: Entsendung eines Aufsichtsratsmitgliedes
17.3	 KölnTourismus GmbH 
	 hier: Entsendung eines Aufsichtsratsmitgliedes
17.4	 Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung 

mbH 
	 hier: Entsendung eines Aufsichtsratsmitgliedes
17.5	 Flughafen Köln/Bonn GmbH 
	 hier: Vorschlag für die Wahl eines Aufsichtsratsmitglie-

des
18	 Genehmigung von Dringlichkeitsentscheidungen 

gemäß § 60 Absatz 1 Satz 3 der Gemeindeordnung 
des Landes Nordrhein-Westfalen

19	 –

II.	 Nichtöffentlicher Teil

20	 Annahme von Schenkungen/Vermächtnissen/Erb-
schaften

21	 Anträge gemäß § 3 der Geschäftsordnung des Ra-
tes und der Bezirksvertretungen

22	 Anfragen gemäß § 4 der Geschäftsordnung des Ra-
tes und der Bezirksvertretungen

23	 Grundstücksangelegenheiten
23.1	 Verlängerung der Laufzeit eines bestehenden gewerb-

lichen Erbbaurechts im Bereich des Großmarktes in 
Köln-Raderberg

23.2	 Grundstück Zusestraße
24	 Allgemeine Vorlagen
24.1	 Bedarfsfeststellung zur Breitbandanbindung Kölner 

Schulen im Rahmen Gute Schule 2020 – hier Anbin-
dung von ca. 100 Schulstandorten mit Lichtwellenleiter

24.2	 Bedarfsfeststellung über zusätzliche Telekommunika-
tions- und Netzproviderleistungen inklusive damit zu-
sammenhängender Dienst-und Betriebsleistungen im 
pädagogischen Umfeld der Schulen

24.3	 Verschmelzung der KCT Krefelder Container Terminal
25	 Wahlen
26	 Genehmigung von Dringlichkeitsentscheidungen 

gemäß § 60 Absatz 1 Satz 3 der Gemeindeordnung 
des Landes Nordrhein-Westfalen

26.1	 Kölner Verkehrs-Betriebe AG: Erhöhung der Kosten-
vorfinanzierung aus dem Unglück Waidmarkt Mehr-
kosten bei den Baukosten und Baunebenkosten für 
die Errichtung des Besichtigungsbauwerks (BesBG) 
aufgrund von Stabilisierungsmaßnahmen in der Fuge 
10/11 der östlichen Schlitzwand des Gleiswechselbau-
werks Waidmarkt

26.2	 Betrauung der Gut in Widdersdorf eG

Köln, den 8. Mai 2017

Die Oberbürgermeisterin
gez. Henriette Reker

101 Satzung 
über eine Veränderungssperre für einen Teilbereich 
der Ortslage in Köln-Porz-Gremberghoven 
– Arbeitstitel: Eisenbahnersiedlung in Köln-Porz- 
Gremberghoven –  
vom 13. April 2017

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung vom 4. April 2017 
aufgrund der §§ 14, 16 und 17 Absatz 1 des Baugesetzbu-
ches (BauGB) vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) – in der bei 
Erlass dieser Satzung geltenden Fassung – in Verbindung mit 
§ 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023) 
– in der bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung – diese 
Satzung beschlossen:

§ 1

Der Stadtentwicklungsausschuss hat am 22.02.2011 einen 
Beschluss über die Aufstellung eines Bebauungsplanes für 
das Gebiet betreffend die Häuser beidseitig der Hohenstau-
fenstraße nordwärts der Häuser Hohenstaufenstraße 64 und 
33, die Bebauung entlang des Bahnhofplatzes, der Rather 
Straße, einschließlich des Talweges, der Heilig-Geist-Straße 
bis zu den Grundstücken Heilig-Geist-Straße 23 und 5, die Be-
bauung am Langobardenplatz sowie des Frankenplatzes unter 
abschließender Einbeziehung der Wohngebäude Frankenplatz 
11 und 16 in Köln-Porz-Gremberghoven gefasst.

Zur Sicherung der Planung wird für den künftigen Planbereich 
eine Veränderungssperre angeordnet.

§ 2 
Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre ergibt 
sich aus dem mit schwarz gestrichelter Linie umrandeten Teil 
der Karte, die als Anlage Bestandteil dieser Satzung ist.

§ 3 
Rechtswirkung der Veränderungssperre

In dem der Veränderungssperre unterliegenden Planbereich 
dürfen

a)	 Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt 
oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden.

	 Hierzu zählen insbesondere Vorhaben, die die Errich-
tung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen 
Anlagen zum Inhalt haben und die einer bauaufsichtli-
chen Genehmigung oder Zustimmung bedürfen oder 
die der Bauaufsichtsbehörde angezeigt werden müssen. 

b)	 erhebliche oder wesentlich Wert steigernde Veränderun-
gen von Grundstücken und baulichen Anlagen, deren 
Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder 
anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden.

§ 4 
Ausnahmen

Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenste-
hen, kann von der Veränderungssperre eine Ausnahme zuge-
lassen werden. 
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Die Entscheidung über Ausnahmen trifft die Oberbürgermeis-
terin (Bauaufsichtsamt).

§ 5 
Inkrafttreten 

Die Veränderungssperre tritt mit dem Tag ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft.

Sie tritt in jedem Fall außer Kraft, sobald und soweit die Bau-
leitplanung rechtsverbindlich abgeschlossen ist, spätestens 
jedoch gemäß § 17 Absatz 1 Satz 1 BauGB nach Ablauf von 
zwei Jahren, gerechnet ab dem Tag der öffentlichen Bekannt-
machung.

Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Auf die Vorschriften des § 18 Absatz 2 Satz 2 und Satz 3 und 
Absatz 1 Satz 1 Baugesetzbuch (BauGB) wird hingewiesen.

§ 18 Absatz 2 Satz 2 und Satz 3 lauten:
	 „Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung ver-

langen, wenn die in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Vermö-
gensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des 
Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflich-
tigen beantragt.“

§ 18 Absatz 1 Satz 1 lautet:
	 „Dauert die Veränderungssperre länger als vier Jahre über 

den Zeitpunkt ihres Beginns oder der ersten Zurückstel-
lung eines Baugesuchs nach § 15 Absatz 1 hinaus, ist den 
Betroffenen für dadurch entstandene Vermögensnachteile 
eine angemessene Entschädigung in Geld zu leisten.“

Es wird auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und von 
Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen nach §§ 
215 Absatz 1 Satz 1 und 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 
3, Absatz 2 und Absatz 3 Satz 2 BauGB hingewiesen.

§ 215 Absatz 1 Satz 1 lautet:
	 „(1) Unbeachtlich werden
	 1.	� eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 

beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften,

	 2.	� eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplanes und des Flächennut-
zungsplanes und

	 3.	� nach § 214 Absatz 3 Satz 2 beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungs-
planes oder der Satzung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung be-
gründenden Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind.“

§ 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 lauten:
	 „(1) Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-

ten dieses Gesetzbuchs ist für die Rechtswirksamkeit des 
Flächennutzungsplanes und der Satzungen nach diesem 
Gesetzbuch nur beachtlich, wenn

	 1.	� entgegen § 2 Absatz 3 die von der Planung berühr-
ten Belange, die der Gemeinde bekannt waren oder 

hätten bekannt sein müssen, in wesentlichen Punkten 
nicht zutreffend ermittelt oder bewertet worden sind 
und wenn der Mangel offensichtlich und auf das Er-
gebnis des Verfahrens von Einfluss gewesen ist;

 2.  die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behör-
denbeteiligung nach § 3 Absatz 2, § 4 Absatz 2, § 4a 
Absätze 3 und 5 Satz 2, § 13 Absatz 2 Satz 1 Nummer 
2 und 3 (auch in Verbindung mit § 13a Absatz 2 Num-
mer 1), § 22 Absatz 9 Satz 2, § 34 Absatz 6 Satz 1 so-
wie § 35 Absatz 6 Satz 5 verletzt worden sind; dabei 
ist unbeachtlich, wenn bei Anwendung der Vorschrif-
ten einzelne Personen, Behörden oder sonstige Trä-
ger öffentlicher Belange nicht beteiligt worden sind, 
die entsprechenden Belange jedoch unerheblich wa-
ren oder in der Entscheidung berücksichtigt worden 
sind, oder einzelne Angaben dazu, welche Arten um-
weltbezogener Informationen verfügbar sind, gefehlt 
haben, oder der Hinweis nach § 3 Absatz 2 Satz 2 
Halbsatz 2 (auch in Verbindung mit § 13 Absatz 2 Satz 
2 und § 13a Absatz 2 Nummer 1) gefehlt hat, oder bei 
Anwendung des § 13 Absatz 3 Satz 2 die Angabe dar-
über, dass von einer Umweltprüfung abgesehen wird, 
unterlassen wurde, oder bei Anwendung des § 4a Ab-
satz 3 Satz 4 oder des § 13 ( auch in Verbindung mit § 
13a Absatz 2 Nummer 1) die Voraussetzungen für die 
Durchführung der Beteiligung nach diesen Vorschrif-
ten verkannt worden sind;

 3.  die Vorschriften über die Begründung des Flächen-
nutzungsplanes und der Satzungen sowie ihrer Ent-
würfe nach §§ 2a, 3 Absatz 2, § 5 Absatz 1 Satz 2 
Halbsatz 2 und Absatz 5, § 9 Absatz 8 und § 22 Ab-
satz 10 verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, 
wenn die Begründung des Flächennutzungsplanes 
oder der Satzung oder ihr Entwurf unvollständig ist; 
abweichend von Halbsatz 2 ist eine Verletzung von 
Vorschriften in Bezug auf den Umweltbericht unbe-
achtlich, wenn die Begründung hierzu nur in unwe-
sentlichen Punkten unvollständig ist;“

§ 214 Absatz 2 lautet:
 „(2) Für die Rechtswirksamkeit der Bauleitpläne ist auch 

unbeachtlich, wenn
 1.  die Anforderungen an die Aufstellung eines selbstän-

digen Bebauungsplanes (§ 8 Absatz 2 Satz 2) oder an 
die in § 8 Absatz 4 bezeichneten dringenden Gründe 
für die Aufstellung eines vorzeitigen Bebauungspla-
nes nicht richtig beurteilt worden sind;

 2.  § 8 Absatz 2 Satz 1 hinsichtlich des Entwickelns des 
Bebauungsplanes aus dem Flächennutzungsplan 
verletzt worden ist, ohne das hierbei die sich aus dem 
Flächennutzungsplan ergebende geordnete städte-
bauliche Entwicklung beeinträchtigt worden ist;

 3.  der Bebauungsplan aus einem Flächennutzungsplan 
entwickelt worden ist, dessen Unwirksamkeit sich we-
gen Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten einschließlich des § 6 nach Bekanntmachung des 
Bebauungsplanes herausstellt;

 4.  im Parallelverfahren gegen § 8 Absatz 3 verstoßen 
worden ist, ohne dass die geordnete städtebauliche 
Entwicklung beeinträchtigt worden ist.“

§ 214 Absatz 3 Satz 2 lautet:
 (3) ...........
 „Mängel, die Gegenstand der Regelung in Absatz 1 Satz 1 

Nummer 1 sind, können nicht als Mängel der Abwägung 
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geltend gemacht werden; im Übrigen sind Mängel im Ab-
wägungsvorgang nur erheblich, wenn sie offensichtlich 
und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen 
sind.“

Außerdem wird auf die Rechtfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hin-
gewiesen.

§ 7 Absatz 6 Satz 1 der Gemeindeordnung lautet:
	 „Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 

dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 

	 a)	� eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

	 b)	� die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht worden,

	 c)	� der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-
anstandet oder

	 d)	� der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.“

Köln, den 13. April 2017		�  Die Oberbürgermeisterin, 
in Vertretung

				�    gez. Dr. Stephan Keller, 
Stadtdirektor
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102 Öffentliche Bekanntmachung 
Das „Kooperative Baulandmodell Köln – Richtlinie 
zur Anwendung in Bebauungsplanverfahren“ 
hier: Fortschreibung der Fassung der Bekannt-
machung vom 24.02.2014 

Der Rat hat in seiner Sitzung am 4. April 2017 gemäß Empfeh-
lung des Stadtentwicklungsausschusses aus seiner Sitzung 
vom 30. März 2017 folgenden Beschluss gefasst:

Der Rat beschließt das „Kooperative Baulandmodell Köln 
(KoopBLM) – Richtlinie zur Anwendung in Bebauungsplan-
verfahren“ in der Fassung gemäß Anlage 1 als Fortschreibung 
des geltenden Modells (Fassung der Bekanntmachung vom 
24.02.2014 – Vorlage 4325/2012), welches ab Veröffentlichung 
des Ratsbeschlusses verpflichtend anzuwenden ist.

Die Anlage 1 ist im Folgenden abgedruckt.

Köln, den 3. Mai 2017		  Die Oberbürgermeisterin
				    gez. Reker

Bekanntmachungsanordnung

Der vorstehende Beschluss des Rates wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht.

Köln, den 3. Mai 2017		  Die Oberbürgermeisterin
				    gez. Reker

Anlage 1

Das Kooperative Baulandmodell Köln (KoopBLM)  
– Richtlinie zur Anwendung in Bebauungsplanverfahren –  

in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.05.2017

Präambel
In § 1 Absatz 5 Baugesetzbuch (BauGB) wird der Anspruch be-
schrieben, dass Bauleitpläne eine dem Wohl der Allgemeinheit 
dienende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten sollen. 
Ergänzt wird dies mit dem in § 1 Absatz 6 BauGB formulierten 
Auftrag, insbesondere die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung 
dabei zu berücksichtigen. 
Die aktuelle Bevölkerungsprognose weist Köln auch für die 
kommenden Jahre als Wachstumsstadt  aus. Bis 2029 werden 
rund 1.161.000 Menschen und mehr als 600.000 Haushalte 
in der Stadt leben. Durch den steten Bevölkerungszuwachs 
steigt der Druck auf den bestehenden Wohnraum weiter, und 
ein Anstieg der Mieten ist zu erwarten.
Vor dem Hintergrund der beschriebenen Kölner Situation und 
dem Anspruch des Gesetzgebers hat der Rat der Stadt Köln 
die Handlungsnotwendigkeit erkannt und gemäß § 41 Absatz 1 
Buchstabe t) Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) mit dem „Kooperativen Baulandmodell 
Köln“ (KoopBLM) ein Instrument etabliert, das geeignet ist, 
den Anteil öffentlich geförderten Wohnungsbaus in der Stadt 
zu erhöhen und damit eine sozialgerechtere Bodennutzung zu 
fördern.
Erstmals wurde das „Kooperative Baulandmodell Köln“ (Ko-
opBLM) am 17.12.2013 vom Rat der Stadt Köln beschlossen 
und am 24.02.2014 im Amtsblatt der Stadt Köln bekannt ge-
macht.

1.	 Ziel und Aufgabe des Modells, Begriffe

	 (1)	� Ziel des Modells ist es, den Anteil des öffentlich ge-
förderten Wohnungsbaus am gesamtstädtischen 
Wohnungsneubau zu erhöhen und die planbedingten 
Folgekosten auf die Planbegünstigten zu übertragen.

	 (2)	� Aufgabe der Richtlinie ist es, die Verpflichtungen des 
Planbegünstigten auf Grundlage von Absatz (1) zu 
definieren und Regelungen für den Ablauf der Bebau-
ungsplanverfahren bei Anwendung des Modells fest-
zulegen.

	 (3)	� Als Planbegünstigte im Sinne dieser Richtlinie gelten 
die Verfügungsberechtigten der Flächen, auf denen 
im Bebauungsplan Wohnbauflächen festgesetzt wer-
den sollen. An deren Stelle können sich auch andere 
Planbegünstigte, die noch nicht verfügungsberechtigt 
sind, zur Übernahme der Verpflichtungen nach Num-
mer 3. dieser Richtlinie bereit erklären.

	 (4)	� Als öffentlich geförderter Wohnungsbau im Sinne die-
ser Richtlinie gelten Wohnungsbauvorhaben, die mit 
Wohnungsbaufördermitteln des Landes NRW errich-
tet werden können.

2.	 Anwendungsbereich

	 (1)	� Das Modell ist bei allen Vorhaben anzuwenden, für 
die eine verbindliche Bauleitplanung Voraussetzung 
für die Schaffung von Planungsrecht ist und die (unter 
anderem) die Schaffung von Baurecht für Wohnzwe-
cke zum Ziel haben.

	 (2)	� Vorhaben gemäß Absatz (1), bei denen Baurecht für 
unter 1.800 m² Geschossfläche (GF) für Wohnzwecke 
oder für weniger als 20 Wohneinheiten (WE) geschaf-
fen wird, sind von der Übernahme der Verpflichtungen 
nach Nummer 3. Absatz (1) Buchstabe a) entbunden.

3.	 Verpflichtungen

	 (1)	 �Der Planbegünstigte eines Vorhabens verpflichtet sich,
		  a.	� mindestens 30 % der GF für Wohnzwecke im 

öffentlich geförderten Wohnungsbau innerhalb 
des Plangebietes zu errichten und für diesen zu 
binden, sofern die maßgeblichen Wohnraumför-
derbestimmungen des Landes NRW betreffend 
der Sozialraumverträglichkeit eingehalten werden 
können. Die Planung muss die geltenden Wohn-
raumförderbestimmungen einhalten;

		  b.	� den ursächlichen Mehrbedarf im Bereich Kinder-
tagesstätte nach den Vorgaben der Stadt Köln 
innerhalb des Plangebietes zu errichten oder den 
Mehrbedarf unterhalb des maßgeblichen Schwel-
lenwerts alternativ abzulösen;

		  c.	� die ursächlichen öffentlichen Spielflächen nach 
den Vorgaben der Stadt Köln innerhalb des Plan-
gebietes herzustellen und an die Stadt Köln un-
entgeltlich, kosten- und lastenfrei zu übertragen 
oder den Mehrbedarf unterhalb des maßgebli-
chen Schwellenwerts alternativ abzulösen; 

		  d.	� die ursächlichen öffentlichen beziehungsweise 
öffentlich zugänglichen Grünflächen nach den 
Vorgaben der Stadt Köln innerhalb des Plange-
bietes herzustellen und an die Stadt Köln unent-
geltlich, kosten- und lastenfrei zu übertragen oder 
den Mehrbedarf unterhalb des maßgeblichen 
Schwellenwerts alternativ abzulösen;
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		  e.	� Regelungen zur Durchführung und Unterhaltung 
von Ausgleichsmaßnahmen nach Bundesnatur-
schutzgesetz sowie zur Übernahme von Aus-
gleichskosten vertraglich zu vereinbaren;

		  f.	� die Planung innerhalb von in der Regel drei Jah-
ren ab Inkrafttreten des Bebauungsplanes umzu-
setzen;

		  g.	� Regelungen  zur Durchführung von ursächlichen 
Erschließungsmaßnahmen vertraglich zu verein-
baren und die Erschließungsflächen unentgelt-
lich, kosten- und lastenfrei an die Stadt Köln ab-
zugeben;

		  h.	� eine Planungsvereinbarung zur Übernahme der 
ursächlichen Planungskosten mit der Stadt Köln 
zu schließen;

		  i.	� bei Vorhaben, bei denen Baurecht für mehr als 
75 Wohneinheiten (WE) oder unabhängig von der 
Anzahl der WE eine Geschossfläche für Wohn-
zwecke von 6.750 m² geschaffen werden, ein 
Qualifizierungsverfahren als Grundlage der Pla-
nung durchzuführen. In städtebaulich anspruchs-
vollen Lagen soll in Absprache mit dem Planbe-
günstigten auch ohne Erreichen des Schwellen-
wertes ein Qualifizierungsverfahren durchgeführt 
werden.

	 (2)	� Von diesen Verpflichtungen unberührt bleiben die 
Pflichten des Planbegünstigten auf Grundlage beste-
hender anderer gesetzlicher Regelungen.

	 (3)	� Im Regelfall wird davon ausgegangen, dass die An-
gemessenheit der Verpflichtungen gemäß Absatz (1) 
zur Wahrung der wohnungspolitischen Ziele der Stadt 
Köln gemäß § 11 Absatz 2 BauGB gegeben ist.

4.	 Regelungsinstrumente

	 (1)	� Zur Übernahme der Verpflichtungen gemäß Nummer 
3. Absatz (1) Buchstaben a) bis g) sind städtebauliche 
Verträge gemäß § 11 BauGB beziehungsweise ein 
Durchführungsvertrag im Rahmen des § 12 BauGB 
abzuschließen. 

	 (2)	� Im Fall von Flächenübertragungen zur Verpflichtungs-
übernahme gemäß Nummer 3. Absatz (1) Buchstaben 
b) bis e) und g) sind ergänzende Übertragungsverträ-
ge zu schließen. 

	 (3)	� Die planungsrechtliche Sicherung der Flächen für den 
öffentlich geförderten Wohnungsbau im Bebauungs-
plan soll in Abstimmung mit dem Planbegünstigten 
und kann mittels Festsetzungen nach § 9 Absatz 1 
Nummer 7 BauGB erfolgen.

	 (4)	� Die planungsrechtliche Sicherung der Flächen für 
Grundschulen und Kindertagesstätten im Bebau-
ungsplan kann mittels Festsetzungen nach § 9 Absatz 
1 Nummer 5 BauGB erfolgen. 

	 (5)	� Die planungsrechtliche Sicherung der Flächen für öf-
fentliche Grünflächen und Spielplätze im Bebauungs-
plan kann mittels Festsetzungen nach § 9 Absatz 1 
Nummer 15 BauGB erfolgen.

5.	 Durchführung

	 (1)	� Planbegünstigte von Vorhaben, für die eine verbind-
liche Bauleitplanung durchzuführen ist und die (unter 
anderem) die Schaffung von Baurecht für Wohnzwe-
cke zum Ziel haben, erklären sich – unabhängig von 
dem Umfang der zu schaffenden GF für Wohnzwecke 

beziehungsweise der Anzahl der WE – im Vorfeld des 
Aufstellungs- oder Einleitungsbeschluss des erforder-
lichen Bebauungsplanverfahrens für Vorhaben gemäß 
Nummer 2. mit einer Anwendungszustimmung zur 
Übernahme der Verpflichtungen aus diesem Modell 
bereit.

	 (2)	� Die Anwendungszustimmung ist zwingender Be-
standteil der Unterlagen zum Aufstellungs- oder Ein-
leitungsbeschluss.

	 (3)	� Für verbindliche Bauleitplanverfahren, die auf Betrei-
ben der Stadt Köln begonnen werden, kann im Ein-
zelfall auf die Pflicht zur Vorlage einer Anwendungs-
zustimmung zum Aufstellungsbeschluss verzichtet 
werden. Ebenso kann die Pflicht zum Abschluss 
einer Planungsvereinbarung gemäß Nummer 3. Ab-
satz (1) Buchstabe h) entfallen. Hierüber entscheidet 
die „Lenkungsgruppe Kooperatives Baulandmo-
dell“.

	 (4)	� Die Ermittlung der durch den Planbegünstigten einzu-
gehenden Verpflichtungen gemäß Nummer 3. Absatz 
(1) erfolgt im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens 
durch die Stadt Köln.

	 (5)	� Verträge nach Nummer 4. Absatz (1) und gegebe-
nenfalls zu schließende Übertragungsverträge nach 
Nummer 4. Absatz (2) sind vor dem Satzungsbe-
schluss über den betreffenden Bebauungsplan abzu-
schließen.

6.	 Gesamtstädtische Koordination

	 (1)	� Die „Lenkungsgruppe Kooperatives Baulandmodell“ 
überwacht die gesamtstädtische Anwendung des 
Modells, entscheidet unter anderem in Fällen gemäß 
Nummer 5. Absatz (3) dieser Richtlinie sowie bei Vor-
haben, die eine Umlegung erforderlich machen, über 
mögliche Entbindungen von den Verpflichtungen ge-
mäß Nummer 3. Absatz (1) dieser Richtlinie und be-
gleitet die Modellanwendung fachlich. 

	 (2)	� Die „Geschäftsstelle Kooperatives Baulandmodell“ 
koordiniert die gesamtstädtische Anwendung des 
Modells. Hierzu obliegen ihr vor allem die folgenden 
Aufgaben:

		  a.	� Begleitung der einzelnen Vorhaben, die gemäß 
Nummer 2. in den Anwendungsbereich der Richt-
linie fallen,

		  b.	� Erstellung, kontinuierliche Fortschreibung und 
Bekanntmachung der „Umsetzungsanweisung 
KoopBLM“, als Handlungsanweisung präzisiert, 
für die beteiligten Akteure der Modellanwendung 
der Richtlinie,

		  c.	� Durchführung eines anwendungsbegleitenden 
Monitorings sowie einer periodischen Evaluation,

		  e.	� Geschäftsführung der „Lenkungsgruppe Koope-
ratives Baulandmodell“ gemäß Absatz (1),

		  e.	� Durchführung der anwendungsbegleitenden Öf-
fentlichkeitsarbeit.

	 (3)	� Die Anwendung dieser Richtlinie ist alle fünf Jahre ab 
Inkrafttreten wirkungsbezogen zu evaluieren. 

	 (4)	� Die Entscheidung über die Grundsätze und die Sys-
tematik des „Kooperativen Baulandmodells Köln“ 
obliegt dem Rat der Stadt Köln. Der Stadtentwick-
lungsausschuss sowie der Ausschuss für Soziales 
und Senioren sind als beratende Fachausschüsse an-
zuhören.
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7.	 Schlussbestimmungen

	 (1)	� Das „Kooperative Baulandmodell Köln (KoopBLM) – 
Richtlinie zur Anwendung in Bebauungsplanverfah-
ren“ in der vorliegenden Fassung gilt mit dem Tag der 
Veröffentlichung seines Beschlusses im Amtsblatt der 
Stadt Köln. 

	 (2)	� Für Vorhaben, die gemäß Nummer 2. in den Anwen-
dungsbereich der Richtlinie fallen und deren Aufstel-
lungs- oder Einleitungsbeschluss mit oder nach dem 
Tag der Bekanntmachung dieser Richtlinie bekannt 
gemacht wird, sind die Regelungen dieser Richtlinie 
anzuwenden.

	 (3)	� Für Vorhaben auf Grundstücken, die nachweislich 
nach dem 22.09.2016 und vor dem Tag der Bekannt-
machung des „Kooperativen Baulandmodells Köln 
(KoopBLM) – Richtlinie zur Anwendung in Bebauungs-
planverfahren“ in der vorliegenden Fassung erworben 
wurden, wird die Verpflichtung gemäß Nummer 3. Ab-
satz (1) Buchstabe a) zur Errichtung öffentlich geför-
derten Wohnungsbaus auf einen Anteil von 20 % oder 
mehr der mit der Planung geschaffenen GF Wohnen 
reduziert. Bei Vorhaben auf Grundstücken, die zwi-
schen dem 24.02.2014 bis einschließlich 22.09.2016 
erworben wurden, gelten die Anwendungsvoraus-
setzungen des Kooperativen Baulandmodells 2014 
einschließlich des dort festgeschriebenen Ziels der 
Errichtung von 30 % öffentlich gefördertem Woh-
nungsbau fort (Fassung der Bekanntmachung vom 
24.02.2014 – Vorlage 4325/2012). Diese Übergangs-
regelung kann nur in Anspruch genommen werden, 
wenn die entsprechenden Grundstücke bis zum 
30.06.2018 einer Bebauungsplanung (Bekanntma-
chung eines Aufstellungs- oder Einleitungsbeschlus-
ses) zugeführt werden.

	 (4)	� Für Vorhaben, deren Aufstellungs- oder Einleitungs-
beschluss zwischen dem 24.02.2014 und dem 
22.09.2016 bekannt gemacht wurde, gelten die Re-
gelungen des KoopBLM in der Fassung der Bekannt-
machung vom 24.02.2014 fort. 

	 (5)	� Für Vorhaben mit über 25 Wohneinheiten (WE), de-
ren Aufstellungs- oder Einleitungsbeschluss zwischen 
dem 22.09.2016 und vor dem Tag der Bekanntma-
chung dieser Richtlinie bekannt gemacht wurde, gilt 
– unabhängig von dem Resultat der Anwendungsprü-
fung zum KoopBLM in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 24.02.2014 – die Pflicht zur Errichtung ei-
nes Anteiles von 30 % öffentlich geförderter Wohnun-
gen. Im Übrigen sind die Regelungen des KoopBLM 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.02.2014 
anzuwenden.

	 (6)	� Die Planbegünstigten der Verfahren gemäß Absatz (3), 
(4) und Absatz (5) können sich auf eigenen Wunsch 
zur Anwendung der Regelungen nach dieser Richtli-
nie bekennen.
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Postvertriebsstück – Entgelt bezahlt

G 2663

Öffentliche Sitzungen der Ausschüsse und Bezirksvertretungen

15.05.2017
(Montag)

–	 Finanzausschuss
–	 Betriebsausschuss Veranstaltungszent-

rum Köln

Rathaus Spanischer Bau,  
Theo-Burauen-Saal (Raum-Nr. B 121) 
14.30 Uhr

Gestaltungsbeirat
Rathaus Spanischer Bau,  
Theodor-Heuss-Saal (Raum-Nr. A 119)
15.00 Uhr

Ausschuss Allgemeine Verwaltung und 
Rechtsfragen/Vergabe/Internationales, 
Wirtschaftsausschuss
Rathaus Spanischer Bau, Ratssaal
17.00 Uhr

16.05.2017
(Dienstag)

Stadtarbeitsgemeinschaft  
Behindertenpolitik
Stadthaus Deutz, Konferenzraum 
16 F 43
14.00–16.30 Uhr

Rechnungsprüfungsausschuss
Rathaus Spanischer Bau,  
Theo-Burauen-Saal (Raum-Nr. B 121)
17.00 Uhr 

18.05.2017
(Donnerstag)

RATSSITZUNG
Rathaus Spanischer Bau, Ratssaal
15.30 Uhr

15.05.2017
(Montag)

Bezirksvertretung Lindenthal
Bezirksrathaus Lindenthal
7. Etage, Sitzungssaal im 
Konferenzzentrum
Aachener Straße 220, 50931 Köln
16.00 Uhr

16.05.2017
(Dienstag)

Bezirksvertretung Porz
Bezirkskrathaus Porz,  
Matthias-Chlasta-Saal (Raum 311),  
Friedrich-Ebert-Ufer 64–70, 51143 Köln
17.00 Uhr

19.05.2017
(Freitag)

Kreiswahlausschuss für die  
Landtagswahl 2017
Kalk-Karee, Ottmar-Pohl-Platz 1,  
51103 Köln, Raum 2 K 33
11.00 Uhr

Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage der Stadt Köln unter
http://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/ausschuesse-und-gremien/für die Ausschüsse und 
http://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/bezirksvertretungen/für die Bezirke.
Die Sitzungen des Rates der Stadt Köln, öffentlicher Teil, werden unter http://www.stadt-koeln.de als Livestream gezeigt.
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